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tienbesitz auch mehr oder

weniger grosszügige Fahrver-

günstigungen verbunden.
Wenn Sie Glück haben, fin-
den sich unter Ihren Ver-
wandten oder Bekannten Per-

sonen, die sich dafür inter-
essieren. Denen könnten Sie

diese Aktien «unter der Hand»

ganz spesenfrei weiterverkau-
fen, wenn Sie sich über den
Preis einigen können.

Dr. Tmii Gwa/fer

Recht
Wohnungswechsel
7cb wohne in einer Überbawun#

mit A/ferswohnnn^en. Nun hut
tier Besitzer der Überbau«/^ ge-
wechselt. Gemäss einem Brief
den wir erhalten haben, und ße-

richten sogar in der Zeitung
wurde uns zugesichert, dass nie-

mand vor einer Kündigung
Angst haben müsse. Zwei Tage

vor Weihnachten haben sich
zwei Männer bei mir gemeldet,
die mir sagten, dass sie die

Wohnung anderweitig brauch-
ten. Sie haben mir eine andere

Wohnung zugewiesen, in der ich

nun aber äusserst unglücklich
bin. Trotz einiger Briefe an den

Hausbesitzer habe ich noch kei-

ne Antwort erhalten. Was kann
ich machen?

Aufgrund Ihrer Unterlagen ist
davon auszugehen, dass Sie

Ihre Wohnung in der Alters-

Siedlung gemietet hatten und

Elektrovelo

EiEKTIÎOSftE
O/ine trampe/n, o/ine scbw/tzen,
ganz bequem ;'m Satte/ s/tzen,

's braucht he/'n ßenz/'n,
fährt ohne iärm,

e/'n so/ches Ve/o hat man gern.

Auch als Dreirad erhältlich.
Kein Führerschein nötig.

Unterlagen über Tel. 061/461 74 38

dass die neue Eigentümerin
die Mietverträge übernom-
men hat. In mietrechtlicher
Hinsicht war das Vorgehen
der Vermieterschaft, so wie Sie

es schildern, sicher unzulässig.
Die Vermieterschaft konnte
Sie nicht gegen Ihren Willen
zwingen, sofort Ihre gemiete-
te Wohnung zu verlassen und
in eine andere Wohnung zu
ziehen. Vielmehr hätte die
Vermieterschaft unter Einhai-

tung der ordentlichen Kündi-
gungsfrist den Mietvertrag
kündigen sollen, wobei Sie

dann das Recht gehabt hätten,
die Kündigung anzufechten
bzw. eine Erstreckung des

Mietverhältnisses zu verlan-

gen. Ohne Kündigung des

Mietverhältnisses kann aber
die Mieterin nicht aus der

Wohnung gewiesen werden.
Da Sie bereits im Dezem-

ber des letzten Jahres die

Wohnung verlassen mussten,
jedoch anscheinend erst im
Mai dieses Jahres dagegen re-
klamiert haben, kann ich
nicht ausschliessen, dass die
Vermieterschaft behaupten
wird, dass Sie im gegenseiti-
gen Einvernehmen den Woh-
nungswechsel vorgenommen
haben. In diesem Falle würde
sich das Problem stellen, ob
Sie beweisen können, dass

der Wohnungswechsel gegen
Ihren Willen erfolgt ist.

Sollten Sie keine befriedi-
gende Antwort der Vermie-
terschaft auf Ihre Anfragen

Idealer Faltstock
für in die Handtasche
nur Fr. 50.- (plus Versand Fr. 6.-)

Nielsen, Haltenstr., 6064 Kerns
Tel./Fax 041-660 80 01

erhalten und möchten Sie

gegen die Vermieterschaft
rechtlich vorgehen, so

scheint mir der Beizug eines

Rechtsanwaltes unumgäng-
lieh zu sein.

Dr. iwr. Marco B/a^i

Medizin

Dr. med. Fritz Huber

Sjögrensyndrom
7c7z bin 66 /abre a/f and Zeicie

se/7 ein paar /abren an einem

S/ö^rensyndrom. 7cb war sebon

bei vieien Ärzten, aber niemand
kann mir beifen. Da die Sym-

ptome Jedes /abr zanebmen

(Trockenheit im Körper, Ma^en-
Darm-TrobZeme usw.), /ra^e icb
mich immer wieder, was wobi
im Aiter aufmieb zukommt. 7cb

würde so #erne mit anderen

Frauen, die auch daran Zeiden,

in TÇonfakf treten, aber das ist
reebt schwierig. 7ch habe durch

7nserafe versucht, Leute zu fn-
den, erfoigiosi Ts ist zermür-
bend, so hz'i/7os zu sein.

Das Sjögrensyndrom ist in
der Tat eine zermürbende
Krankheit. Es gibt nichts zu
beschönigen, die zugrunde
liegende fehlgeleitete Reakti-

on des Immunsystems führt
zur schweren Schädigung der
betroffenen Drüsen. Derzeit
gibt es keine Heilungsmög-
lichkeit, kein Medikament,
das die «Killerzellen» generell
abtötet, sondern es müssen
alle Anstrengungen darauf
ausgerichtet werden, die Be-

schwerden zu lindern und
gravierende Komplikationen

zu verhindern. Ihre Funkti-
onstüchtigkeit verlieren vor
allem die Tränen- und die

Speicheldrüsen. Augenbren-
nen wegen Austrocknung der

Horn- und Bindehaut, ausge-
prägte Mundtrockenheit mit
geröteter Schleimhaut und
brennender Zunge, rasch fort-
schreitende Zahnkaries, trok-
kene, verstopfte Nase, ver-
minderte Schweissbildung,
Magen-Darm-Beschwerden
wegen reduzierter Produkti-
on der Verdauungssäfte sind
die quälenden Begleiter der
betroffenen Patientinnen und
Patienten.

Wenn ich Ihre Angaben
richtig interpretiere, dann
liegt bei Ihnen ein sogenann-
tes primäres Sjögrensyndrom
vor, bei dem nur die exokri-
nen Drüsen von den schädli-
chen Immunkomplexen be-

troffen und in ihrer Funktion
gestört wurden. Daneben gibt
es auch eine sekundäre Form
dieses Leidens, d.h. der Drü-
senschädigung geht eine
andere Autoimmunkrankheit
voraus, z.B. eine chronische
Polyarthritis oder ein Lupus
erythematodes oder eine
Sklerodermie, die ihrerseits
den Organismus schwer schä-

digen. Das primäre Sjögren-
syndrom weist zwar eine viel-
fältige und sehr unangeneh-
me Symptomatik auf, die

Langzeitprognose ist aber ins-

gesamt nicht schlecht. Die
Krankheit lässt sich zwar
nicht «heilen», aber ihre Fol-

geerscheinungen lassen sich
durch sorgfältige symptoma-
tische Massnahmen erträg-
lieh gestalten. Es ist wichtig,
dass Sie von einem guten Au-

genarzt und einem guten
Zahnarzt begleitet werden.
Die beiden können verhin-
dern, dass Ihre Augen und
Zähne irreparablen Schaden
nehmen. Hornhaut und
Mundschleimhaut müssen

unbedingt befeuchtet werden,
dafür gibt es heute moderne
und effiziente Präparate.
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Gefährliche Feinde einer
erträglichen Lebensqualität
sind die krankheitsbedingte
Isolation, Resignation und
Depression. Der Gang von
einem Arzt zum andern ist
kontraproduktiv, sie werden
eine Enttäuschung nach der
andern erleben. Wichtig ist
für Sie ein Hausarzt oder eine

Hausärztin, der/die Sie und Ih-
re Krankengeschichte kennt,
zu dem/der Sie Vertrauen ha-

ben, mit dem/der Sie Ihre Be-

schwerden besprechen kön-
nen und der/die auch bereit
ist, im Bedarfsfall mit den zu-
ständigen Spezialisten Ver-

bindung aufzunehmen. Ihre
Idee, mit Leidensgenossin-
nen in Verbindung zu treten,
finde ich ausgezeichnet. Lei-
der existiert derzeit in der
Schweiz keine Selbsthilfe-

gruppe für Sjögrenpatientin-
nen. Vielleicht ist es aber

möglich, durch den Bera-

tungsdienst des Schweizeri-
sehen Beobachters Informa-
tionen über allgemeine Selbst-

hilfeorganisationen zu erhal-
ten. Wagen Sie doch unge-
niert einen Versuch.

Ich wünsche Ihnen Kraft
und Mut, die Beschwerden
Ihrer Krankheit zu tragen.
Neuste Forschungsergebnisse
lassen hoffen, dass es in Zu-
kunft möglich sein wird, die
Funktionsstörungen der Drü-
sen von der Grundkrankheit
«loszukoppeln» und medika-
mentös günstig zu beeinflus-
sen.

Dr. med. Fritz Huber

Patienten-
recht
Unfall oder Krankheit?
Vor zwei Jahren hafte ich eine«

I/nfa//. Dabei bancie/fe es sieb

zwar nicht um einen Aufoun-
fa/i, Jedoch passierte er au/" der
Strasse. Nun entschied meine

Versicherung aber nachfrögh'ch,

es handle sich nicht um einen

1/nfaZZ, sondern um Krankheit
und /orderte das GeZd zurück.

Darau/hi« habe ich von der

Krankenkasse eine beschwerde-

/ahige Ver/ügung ver/angt. Auf
diesem Schreiben muss ich nun
die entsprechende Einsprache
machen und dieseZbe begrün-
den. Wie muss ich dabei vorge-
hen? /ch kenne mich in kran-
kenrechtiichen Dingen nur we-

nig aus und möchte keinen Feh-
Zer machen, /ch habe zwar eine

Rechtsschutzversicheru«,g, aber
eben nur /rirs Auto.

Eine solche Einsprache zu
machen, ist eigentlich Sache

eines Juristen. Wir raten Ih-
nen deshalb, auf jeden Fall
Ihre Rechtsschutzversiche-

rung zu kontaktieren, auch
wenn sie eigentlich fürs Auto
abgeschlossen wurde. Uns
sind einige Fälle bekannt, wo
sich dieser Versuch gelohnt
hat und die Rechtsschutzver-

Sicherung schliesslich die
Aufwendungen des Juristen
übernommen hat.

Hundebiss mit Folgen
Letzten Winter wurde ich von
einem Hund angefallen und in
die rechte Hand gebissen. Die
Wunde am Miftei/inger entzün-
dete sich so stark, dass ich mich
in Spifa/pfege begeben musste.

Die Verletzung konnte /edoch
nicht richtig^eheiZt werden und
der Finder bZieb stark abstehend.

Da mich das natüriieh sehr

stört, rief mir der Arzt gar zu
einer Amputation. Das möchte
ich wiederum nicht, /ch nehme

an, dass ich Anspruch aufScha-

densersatz habe, es fehZen mir
aber die /inanzie/Zen Mittet, um
einen Juristen zu befragen. Kön-
nen Sie mir weiferheife«?

Sie haben ganz richtig ver-
mutet: Sie haben Anspruch
auf Genugtuung, unter ande-

rem von der Haftpflichtversi-
cherung des Hundehalters.
Für die Verhandlung mit der

Versicherung ist juristischer

Beistand empfehlenswert,
weshalb Sie vorerst der Jurist
der SPO (Schweizerische Pati-

entenorganisation) beraten
wird. Eine unserer Beraterin-
nen wird dann mit Unter-

Stützung des Anwalts die Ver-

handlung mit der Versiehe-

rung übernehmen.
Crista Niehus,

Schweiz. Fatientenorganisation,

Postfach 850, 8025 Zürich

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

Dr. Hansruedi Berger Ihre Tochter hat sich auf eine
während 42 Jahren laufende
Sparversicherung eingelas-

• für Jahrzehnte
• passt praktisch

auf jede Treppe
• in einem Tag

montiert

Versiehe-
rangen

Lebensversicherung
statt Nebenjob
Meine 23/ührige Tochter hat vor
fast drei Jahren bei der heutigen
Aiiianz Versicherung (Schweiz/
AG eine gemischte Lebensversi-

cherung abgesch/ossen. Jetzt
möchte sie den Vertrag kündi-

gen. Wie kann sie sich am vor-

teiiha/tesfen aus ihrer Verp/Zich-

fung Zösen? /ch bitte um rasche

Antwort, weh die nächste Rate

baid /äZZig wird.

sofort Auskunft
01/920 05 04

Glitte senden Sie mir Unterlagen
| Ich möchte einen Kostenvoranschlag

I Name/Vorname

| Strasse

| PLZ/Ort

| Telefon

isxir HE RAG AG
innen und aussen
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